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Dieners, die er befolgte, sicher zu stellen weiß und sein Erbgut an¬
sehnlich erweitert.

Da Rudolph von Bregenz-Pfullendorf keine männlichen Erben
hatte (sein Sohn Berthold war, wie erzählt, zu Rom an der
Pest gestorben), ließ er sich von Kaiser Friedrich I, der um seine
fünf Söhne mit Gütern auszustatten, das Erbe vieler damals er¬
löschenden, edlen Geschlechter in Schwaben an sich zog, bewegen,
ihm Bregenz und Pfullendorf aus den Fall seines Todes abzutreten.
Der Kaiser entschädigte dafür den Grafen Adelbert von Habsburg,
Rudolph's Schwiegersohn, mit Gütern im Zürichgau, mit der Kast-
vogtei über das Stift Seckingen und den Gütern des ausgestorbenen
Geschlechts der Edeln von Biedertau. Von Hugo III, dem Pfalz-
grafen von Tübingen, dem andern Schwiegersohn Rudolph's, wird
nicht gemeldet, daß er für die Erbansprüche seiner Gemahlin mit
andern Güter abgefunden worden sei: es fiel ihm also das Bregen-
zergut in Unterrätien, als Montfort, Werdenberg, Sargans und
Vaduz wirklich zu, wenigstens finden wir es in den Händen seines
Sohnes Hugo's IV, mit Ausnahme der Kastvogtei über das Hochstift
Chur, welche an die Herzoge von Schwaben kam, wie oben erzählt
worden. Pfalzgraf Hugo III war selbst Zeuge bei der Uebergabe
derselben an den Sohn Kaiser Friedrich's I.

Die Montforter und Werdenberger, deren Namen man vor
Hugo IV in Turnierbüchern und alten Chroniken liest, und unter
den Bischöfen von Chur und Aebtcn von Disentis aufgeführt findet,
sind nicht als solche zu erweisen und gehören andern Geschlechtern
an. Der Name Montfort klingt räto-romanisch und läßt aus ein
einheimisches Geschlecht, oder einen einheimischen Erbauer jener
Burg schließen; man stößt auf den Namen „Montfort" als Be¬
nennung von Gütern und Alpen in verschiedenen Gegenden von
Churrätien beim Durchblättern alter Urbarien. Die Grafschaft Mont-
fort-Feldkirch, wie aus spätern Urkunden erhellt, umfaßte den vordern
Theil des Drususthales, oder Vorder-Wallgau und erstreckte sicham rechten Rheinufer bis Höchst und Fussach am Bodensee. Dieser
Theil hieß in alten Zeiten Rheingau und gehörte im Jahr 980
zur Grafschaft Adalberts, der auch Graf im Nibelgau in Ober¬
schwaben war. Solchergestalt berührte die Grafschaft Montfort das
Bregenzer-Gebiet und nicht immer ist die Grenze des Gaus auch
die der Grafschaft. Gau und Grafschaft sind nicht gleichbedeutend;
ein Gau konnte mehrere Grafschaften in sich fassen, und eine Graf¬
schaft konnte in einen andern Gau hinüberreichen. So treffen wir
im Gau Churrätien besondere Grafen im Engadin, in Ober- und
Unterrätien, Die Grafschaft von Oberrätien kommt später unter
dem Namen der Grafschaft Laar oder Langenberg vor und hatte
genau die Grenzen von Oberrätien, mit Ausschluß des Engadin;
das Landgericht ward bald zu Laar, bald zu Chur, bald zu Sessa-
fret, einem mir unbekannten Orte, gehalten. Als die Ahnherren


